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Auf die Anfrece der Abg.Dr.K I' aus und Genossen an d~. Bundesre
aierung, betreffend Kontrolle der unter tsffel1t11cher Verwaltung stehenden 
Vermögen.ohatten duroh de~ Reohnun~shoft teilt Bundeskanzler Ing.R a a b 1m 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi~~n namens der Bundesreelerun2 
folgendes mit: 

Die anfragenden Abgeordneten haben den VNnsch, der UberprUfung des 
Reohnuneshofes auoh die Gobarung von Vermög~nsohcften, die im Eigentum 
physischer Personen und a.nderer als der eben eent.l1nten Gebietskörperschaften 
stehen, BU unterwerfen, soqeit dieses Vermögen untar aftentlicher Verwaltung 
steht. 

Die Verwirklichung dieser Forderune hätte eine Ändel'Un€ der geltenden 
Verfassune und eine srundlQa~nde Änderun~ des Verwaltergesetzes zur VoraussetzUllC. 
Denn der Staat fUhrt nicht als soloher die Bffentliche Verwaltuns. vielmehr wird 
diese von den hiefür bestellten tsffentlicben VQrv/alt~rn unter deren eigener 
zi vilrechtlioher und stra;tX'eobtlicher Verantwortung' (§§ 6; 13 und 9 Verwalter ... 
aesetz) geführt. Die Täti,zl:eit aer 8ffentliahon Verwal tel' obliegt ~ufolfle 
§ 8 V,rwal terseset$ der üocl'prUfung dUl'Ich Clas BUl1desmin1sterium tur Finanzen im 
Rahmen d~r Hohei tsverwa.l tun~J die O'bel'priit'untt dieser hohai'tsraohtliohen Tätie'" 
keit des Ministeriums fallt nach dan fleltenden Bestimmungen ohnehin in den Auf
gabenberaich des Reohnungshofes. Die Tätiitke'it und Verantwortuns eitles öffent
lichen Verwalters ist voralcichbar mit der ein~s ~erichtlioh bestellten Kurators; 
die UnterstellunB dar GobD.rUnß des öffentlichen Verwalters unter ~ie Kontrolle 
des Rechnunsshofes 1st aus den an~eführten Gründen nicht vertretbar. 

Die Befassune dos Reohnungshofes mit der Gebarungskontrolle privater 
1ermöeen bzw.Unternehmunr;en würde auch eine orhQbliohe Mehrbelastuns in perso
neller und materieller Rinsioht bedeuten unCl kann auoh aus staatsfinanziellen 

GrünClen nicht empfohlen werden. 
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